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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Georg Schmid, Alexan-
der König, Reinhold Bocklet und Fraktion (CSU), 

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller 
und Fraktion (SPD), 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER), 

Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und 
Fraktion (FDP) 

Drs. 16/8880, 16/9206 

Gesetz über die Bayerische Verfassungsmedaille 

Art. 1 
Verleihungsgründe 

(1) 1Als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für 
hervorragende und besondere Verdienste um die Verfas-
sung wird die Bayerische Verfassungsmedaille verliehen. 
2Sie wird an Frauen und Männer ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit in zwei Klassen verliehen. 

(2) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in hervorragender Weise um die Verwirklichung der 
Grundsätze der Verfassung verdient gemacht haben. 

(3) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze 
der Verfassung verdient gemacht haben. 

(4) Verdiente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus 
allen Gruppen der Bevölkerung und aus allen Landesteilen, 
Frauen und Männer gleichermaßen, sollen möglichst 
gleichmäßig berücksichtigt werden. 

 

Art. 2 
Gestaltung der Ordenszeichen 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille trägt auf der Vor-
derseite das Große Bayerische Staatswappen, auf der Rück-
seite die Inschrift „Bayerische Verfassung“ mit den Jahres-
zahlen „MDCCCXVIII, MCMXIX, MCMXLVI“. 

(2) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold hat einen 
Durchmesser von 32 mm. 2Sie wird aus Gelbgold gefertigt. 

(3) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber hat einen 
Durchmesser von 40 mm. 2Sie wird aus Feinsilber gefertigt. 

(4) 1Zur Bayerischen Verfassungsmedaille wird eine An-
stecknadel verliehen. 2Die Anstecknadel trägt die Jahres-
zahlen „1818, 1919, 1946“. 3Sie wird aus Feinsilber (Ver-
fassungsmedaille in Silber) bzw. vergoldetem Feinsilber 
(Verfassungsmedaille in Gold) gefertigt und hat einen 
Durchmesser von 13 mm. 
 

Art. 3 
Zahl der Verleihungen 

Es sollen jährlich nicht mehr als 50 Verleihungen vorge-
nommen werden. 

Art. 4 
Verleihung 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags verliehen.  

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags erhält 
die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold beim Amtsan-
tritt. 
 

Art. 5 
Vorschlags- und Anregungsberechtigte 

(1) Vorschlagsberechtigt sind die im Landtag vertretenen 
Fraktionen sowie jedes Mitglied des Landtags. 

(2) Das Initiativrecht der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Landtags bleibt unberührt. 

(3) Anregungsberechtigt gegenüber den Vorschlagsberech-
tigten ist jedermann. 
 

Art. 6 
Prüfung der Vorschläge 

(1) 1Die Vorschläge werden vom Landtagsamt geprüft. 
2Danach werden sie dem Präsidium des Landtags als Or-
densbeirat zur Stellungnahme und anschließend der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Landtags zur Entschei-
dung unterbreitet. 
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(2) Das Landtagsamt darf ohne Kenntnis der vorgeschlage-
nen Person personenbezogene Daten über diese bei anderen 
Stellen erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Ordenswürdigkeit erforderlich ist. 

(3) Aus der bei der Staatskanzlei geführten Ordensdaten-
bank dürfen dem Landtagsamt zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz die erforderlichen Daten übermittelt 
werden; die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfah-
rens für das Landtagsamt ist zulässig. 
 

Art. 7 
Urkunde und Ordenszeichen 

(1) 1Die oder der Ausgezeichnete erhält eine Urkunde über 
die Verleihung. 2Diese wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
und auf der Internetseite des Landtags bekannt gemacht. 
3Mit der Annahme der Bayerischen Verfassungsmedaille 
erklärt die oder der Ausgezeichnete das Einverständnis mit 
der Veröffentlichung. 

(2) Die Ordenszeichen gehen in das Eigentum der oder des 
Ausgezeichneten über. 

(3) Die bislang mit der Bayerischen Verfassungsmedaille 
Ausgezeichneten sind zum Tragen der Anstecknadel be-
rechtigt. 

Art. 8 
Ordensstatut 

1Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor-
schriften erlässt das Präsidium des Landtags in einem Or-
densstatut. 2Dieses enthält auch Vorschriften über die 
Aberkennung der Bayerischen Verfassungsmedaille. 3Das 
Ordensstatut wird im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt 
gemacht. 

Art. 9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2011 in Kraft.    

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


